
Jnſtruktion,
nach welcher die Armen-Jnſpektoren, ſich zu

richten, erſuchet werden.

i

J ha ſich einige wohldenkende Einwohner auf Erſuchen der Churfurſtl.g J

cV golizey und ArinenCommißion, lediglich aus eigenem Gefuhl

fur die gute Sache bereitwillig finden laſſen, die ſpecielle Aufſicht uber die
hieſigen Armen in gewiſſen einzelnen Diſtrikten zu ubernehmen, ſo werden diet

ſelben erſuchet, bey dieſer freywilligen Armen-Jnſpektion hauptſachlich fol—
gende Grundſatze in Obacht zu nehmen:

Zu vollſtandiger Erreichung des Endzwecks und zur eigenen Beruhi

gung der Polizey- und Armen-Commißion, kommt es dabey auf zwey Ge
genſtande an; einmal, daß kein wahrer Armer und Hulfsbedurftiger unent
deckt bleibe, und jedweder, nach Befinden der Umſtande, mit Almoſen oder
Arbeit hinlanglich verſorgt werde, ſodann aber, daß auch die empfangenen

Wohlthaten von den Empfangern nicht gemißbraucht, und durch deren Ver—

theilung an unwurdige Percipienten, wahren Durftigen das Almoſen nicht

entzogen werde. J
Es wird daher

J.

Jedweder Armen-Jnſpektor, in dem von ihm ubernommenen Diſtrikte,
von denen darinnen befindlichen Einwohnern ſorgfaltige Erkundigung ein

zuziehen, und ſich deren Wohnungen und Umſtande wenigſtens in ſo ferne
bekannt zu machen haben, daß er, in welchen Familien etwa in der Folge,

außer den ſchon vorhandenen AlmoſenPercipienten, Unterſtutzung erforder

lich ſeyn mochte, zu beurtheilen im Stande ſeh.

2.
Eine dergleichen allgemeine Wiſſenſchaft iſt ihm insbeſondere um des

willen ohnentbehrlich, damit er bey kunftigen Lokalunterſuchungen nicht noth
wendig vonaaus zu Haus zu gehen nothig habe, ſondern ſelbige blos auf

diejenigen Familien, bey welchen die Lage der Umſtande bey eintretender Krank
heit, oder Abſterben des Hausvaters, oder andern außerordentlichen Unglucks

fallen,
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fallen, Mangel beſorgen laßt, einſchranken konne. Es iſt aber auch die
Meinung nicht, daß dieſe leztern, die zum Theil einen oftern Beſuch von

dieſer Art ungern ſehen, oder wenigſtens unrichtig beurtheilen wurden, ohne
alle Veranlaſſung inmer fort perfonlich beſucht werden  ſollen; und die Ab

ſicht wird ſchon dadurch erreicht werden; wenn der ArmenJnſpektor auf der
gleichen Familien beſtandig ein wachſaines Auge hat, von ihren Umſtanden

von Zeit zu Zeit bey dem Hauswirth oder vhren Nachbarn Erkundigung ein

zieht, und erſt ſodann, wenn ein wirkliches Bedurfniß zu beſorgen iſt, ſol—

ches in loco unterſucht, und ihnen dabey die gute Abſicht, warum dieſe Un
terſuchung veranſtaltet werde, bekannt macht.

Von den wirklichen AmoſenPeyweapienten in feinem Diſtrikt, wird jed
wedem ArmenJnſpektor zugleich:mit-dieſen Verhaltungapunkten eine voll

ſtandige Specifikation eingehandiget; und, obſchon dieſelben vor Empfang
dieſes Almoſens, von der PolizeyCvmmißion ſelbſt ſoſvrgfaltig als moglich,
unterſucht worden, ſo kann es doch nicht fehlen, daß nicht ſeit der Zeit, da

ihnen das Almoſen beſtimmt worden, mit einem oder dem andern Verande
rungen vorgegangen ſeyn ſollten, oder- dergleichen noth in der Folge ſich er
rignen durften?rund es iſt bey aller angewendeten Vorficht der Fall gar wohl

moglich, daß bie Mitglieder der Polizey? Evmmißion bey der angeſtellten Lo

calunterſuchung hintergangen worden. Ueber dieſe Almoſen-Percipienten
insbeſondere iſt daher eine unmterbrochene Aufficht zu fuhren, und deren

perſonliche Unterſuchung wenigſtens einigemal im Monat zu wiederholen;

dabey kommt es aber insbeſondere. auf folgende Umſtande an:

Ob zu dem bereits bekannt geweſenen Mangel neues Elend hinzuge—

kommen?

Ob jemand von der Familie krank oder unvermogend ſey?

Ob die Anzahl der zu verſorgen geweſenen Kinder zu oder abgenom

men habe?
Wie ihre Auffuhrung.beſchaffen ſey?

Ob ſie insbeſondere arbeitſam ſeyn, vder mußig gehen, oder wohl gar
unter der Hand von Betteln ihren Unterhalt ſuchen?

Wie es mit ihren Lagerſtatten und Kleidungsſtucken beſchaffen, und ob
diejenigen, fur welche dergleichen angeſchafft worden, ſolche lieder

licherweiſe vertrodelt haben?

und von dem Erfolg dieſer Unterſuchung iſt, ſo oft es auf eine hgingende Un
terſtutzung oder Abanderung des angeſezten Almoſens ankommt, dem Directo-

rio. der Polizey Commißion ausfuhrliche Nachricht zu geben.
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g. 4.
Ob man ſich nun ſchon von Seiten der Polizey-Commißion ohnehin

zu der Einſicht eines jedweden Armen-Jnſpectors verſiehet, daß er bey der
gleichen Unterſuchungen mit der moglichſten Genauigkeit und Vorſicht zu

Werke gehen werde; ſo iſt doch dabey beſonders der Grundſatz zu empfeh

len, daß nicht bloße Durftigkeit und Mangel zum Empfang eines wochentli

chen oder monatlichen Almoſens qualificire, ſondern eigentlich nur alte und

unvermogende Perſonen darauf Anſpruch machen konnen, hingegen die ubri—

gen zwar ebenfalls hinlanglich verſorgt, jedoch nach Befinden der Umſtande

blos mit Arbeit oder einem verhaltnismaßigen Zuſchuß verſehen werden muſ—

ſen. Es ſind daher geſunde und zur Arbeit tuchtige Perſonen lediglich in die
Arbeitsſale zu verweiſen; auf Beſtimmung eines Almoſens oder Zuſchußes
aber iſt, der wahrgenommenen Durftigkeit ohnerachtet, anders nicht anzu

tragen, als wenn einer oder der andere wegen kranklicher Umſtande oder ei
ner Anzahl von drey bis vier unerzogenen Kindern ſo viel, als zum Lebens—

Unterhalt erforderlich iſt, durchaus nicht zu verdienen vermag: Es iſt auch
bey ſolchen Familien, die durch Mußiggang oder den zeitherigen Mangel an
Verdienſt in die außerſte Durftigkeit herabgeſunken, und allein durch ihrer

Hande Arbeit aus ihrer elenden Lage ſich herauszureißen nicht im Stande
ſind, weit zweckmaßiger, ihnen mit einem außerordentlichen Geldbeytrage zu

Hulfe zu kommen, oder die ermangelnden Habſeeligkeiten anzuſchaffen, als

durch Beſtimmung eines wochentlichen Almoſens zu fernerem Mußiggange
Gelegenheit zu geben.

g. 5.

Solten, wie es beynahe nicht fehlen kann, denen Armen-Jnſpectoren
bey einer ſo ſorgfaltigen und ununterbrochenen Aufſicht uber die Einwohner

in ihrem Diſtrikt, fremde aufliegende Mußigganger oder verdachtige Perſo

nen, deren Nahrungs-Erwerb unbekannt oder wenigſtens zweydeutig iſt, be—

kannt werden, ſo wurde es der Polizey-Commißion zu einer vorzuglichen
Erleichterung gereichen, und auf die Verſorgung der einheimiſchen Armen

ſelbſt einen weſentlichen Einfluß haben, wenn ſelbiger von dergleichen Perſo

nen ſofort Nachricht gegeben wurde; auch wird ſelbige bey etwa wieder ein

reißender Betteley auf den Straßen oder in den Hauſern, und bey wahrge
nommener Unthatigkeit der Armen-Aufſeher jedwede Anzeige von dieſer Art

von den Armen-Jnſpectoren mit dem warmſten Dank anerkennen, um ſofort
die erforderliche Remedur zu treffen.

Dresden, den 20. May, 1789.

Churfurſtl. policeh und ArmenCommißion.
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